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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1988

Norm

StGB §76

Rechtssatz

Bei Tötung des Tatopfers zur Verdeckung einer Straftat kommt eine Privilegierung gemäß § 76 StGB mangels sittlicher

Verständlichkeit eines psychischen Ausnahmezustandes, in den ein Täter durch seine eigene strafbare Handlung und

durch die Furcht vor Entdeckung geriet, nicht in Betracht.

Entscheidungstexte
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Veröff: SSt 59/1
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Entscheidungstext OGH 12.12.1991 15 Os 141/91

Vgl auch; Beisatz: Eine Erregung kann dann nicht allgemein begreiflich sein, wenn ihre Ursache in der Furcht vor

Bestrafung wegen einer vorangegangenen Gewalttat gegen das Opfer gelegen ist. (T1)
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